
Der ABS beschließt: Es werden keine baulichen Maßnahmen zur Umgestaltung der verkehrsberuhigte 
Bereiche in den Straßenabschnitten „Auf den Brüchen“ und Cansisiustraße veranlasst. Die beiden 
Straßenabschnitte werden in die angrenzende bestehende Tempo-30-Zone einbezogen. 
 


